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32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1988 §108e;

1. EStG 1988 § 108e heute

2. EStG 1988 § 108e gültig ab 05.06.2004 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 57/2004

3. EStG 1988 § 108e gültig von 31.12.2003 bis 04.06.2004 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 133/2003

4. EStG 1988 § 108e gültig von 05.10.2002 bis 30.12.2003 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 155/2002

Rechtssatz

Nicht als Indiz gegen die Widmung eines Wirtschaftsgutes zum längerfristigen Einsatz im Betrieb kann es gewertet

werden, wenn ein Wirtschaftsgut aufgrund von nachträglich eintretenden Unwägbarkeiten aus dem Betriebsvermögen

ausscheidet, bevor 50% der Anscha;ungs- oder Herstellungskosten im Wege der AfA abgeschrieben sind (vgl.

Hofstätter/Reichel, EStG 1988, § 108e Tz 3).Nicht als Indiz gegen die Widmung eines Wirtschaftsgutes zum

längerfristigen Einsatz im Betrieb kann es gewertet werden, wenn ein Wirtschaftsgut aufgrund von nachträglich

eintretenden Unwägbarkeiten aus dem Betriebsvermögen ausscheidet, bevor 50% der Anscha;ungs- oder

Herstellungskosten im Wege der AfA abgeschrieben sind vergleiche Hofstätter/Reichel, EStG 1988, Paragraph 108 e, Tz

3).
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